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Sachverhalt

Die Baugenossenschaft Glattal Zirich (BGZ) plant im Dreieck Dibendorf-Winterthurer-
Roswiesenstrasse unter anderem auf den Grundstiicken Kat.-Nrn. SW2937 und SW2939
eine grosse Uberbauung. Der eingedolte Schiirgigraben, 6ffentliches Gewasser Nr. 6189,
quert westlich der Roswiesenstrasse diese Grundstlicke und liegt somit im Bauperimeter
der Uberbauung. Aus verschiedenen Griinden ist man im Rahmen des Wettbewerbsverfah-
rens fiir die Uberbauung davon ausgegangen, dass der heute eingedolte Schiirgigraben
verlegt und wieder eingedolt werden kénne. Nach dem Wettbewerbsverfahren stellte sich
jedoch heraus, dass eine Offenlegung des Schirgigrabens nicht nur aus rechtlicher Sicht,
sondern auch aus 6kologischer Sicht angestrebt werden muss. Allerdings konnte aufgrund
des Fortschritts der geplanten Uberbauung der Bach nicht mehr in die Umgebungsgestal-
tung der Uberbauung einbezogen werden. Eine Umplanung der Uberbauung wurde (iber-
prift, aber aus verschiedenen Griinden (Wirtschaftlichkeit, Verlust an Wohnungen usw.)
wieder verworfen. Aus diesem Grund wurde fur den Schirgigraben eine Offenlegung ent-
lang der Roswiesenstrasse auf den Grundstticken der BGZ (ohne eigenes Gewassergrund-
stlick; Servitutsgewasser) und mit einem reduzierten Gewasserraum geplant.

Das Projekt erflllt lediglich die minimalen wasserbaulichen und gewasserschutzrechtlichen
Anforderungen fir bauliche Veranderungen an Oberflachengewéssern, nicht aber alle mini-
malen Anforderungen an ein Hochwasserschutz- oder Revitalisierungsprojekt geméss
Handbuch des Bundesamtes flir Umwelt (BAFU) und der Finanzierungsmodelle im Was-
serbau des Kantons Ziirich. Die Aufwendungen flir das Bachprojekt bzw. fiir die baulichen
Veranderungen am Schirgigraben sind deshalb nicht staats- und bundesbeitragsberech-
tigt.

Ausbaulange: etwa 173 m
Ausbauwassermenge: 300 I/s (Dotierwassermenge); HQ100 bei 1,5 m¥/s

Publikation: Das Projekt und die Unterlagen zur Festlegung des Gewasser-
raums lagen vom 30. Juni 2023 bis 31. Juli 2023 bei der Stadt Zu-
rich 6ffentlich auf. Wahrend der 30-tagigen Auflagefrist gingen
keine Einsprachen ein.

Die Stadt Zurich ersucht mit Schreiben vom 16. August 2023 um die Festsetzung des Pro-
jekts am Schiirgigraben.

Erwagungen

A. Bauliche Veridnderungen und raumliche Inanspruchnahme
eines Oberflaichengewissers und im Gewasserraum

AWEL-WB-BB Sachbearbeitung: Manuela Krahenbtihl (+41 43 259 32 23)

Es ist geplant, den Schirgigraben entlang der Roswiesenstrasse, im Abschnitt zwischen
der Dibendorf- und Winterthurerstrasse offenzulegen und zu revitalisieren. Zudem soll der
Gewasserraum definitiv festgelegt werden. Der Schiirgigraben wird im vorliegenden Ab-
schnitt auf eine maximale Dotierwassermenge von 300 I/s ausgebaut. Der Hochwasserab-
fluss hingegen wird weiterhin in die bestehende Mischabwasserkanalisation in der
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Roswiesenstrasse abgeleitet. Dazu sind Schachtbauwerke und eine Strecke mit einer Wie-
dereindolung notwendig.

Gemass § 18 des Wasserwirtschaftsgesetzes vom 2. Juni 1991 (WWG) in Verbindung mit
§ 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung Uber den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei
vom 14. Oktober 1992 (HWSchV) bedtirfen bauliche Veranderungen von Oberflaichenge-
wassern und in deren Abstandsbereich einer Bewilligung der Direktion, sofern damit nicht
eine konzessionspflichtige Nutzung im Sinne von § 36 Abs. 1 WWG verbunden ist. Das
Amt fur Abfall, Wasser, Luft und Energie (AWEL) ist zusténdig zur Erteilung von wasser-
baupolizeilichen Bewilligungen flr bauliche Veranderungen von oberirdischen Gewassern
sowie im Gewasserraum nach Art. 41a und 41b der Gewdasserschutzverordnung vom

28. Oktober 1998 (GSchV).

Nach Art. 41c Abs. 1 GSchV durfen im Gewasserraum nur standortgebundene, im 6ffentli-
chen Interesse liegende Anlagen erstellt werden. Als standortgebunden gelten Anlagen, die
aufgrund ihres Bestimmungszwecks oder aufgrund der standértlichen Verhaltnisse nicht
ausserhalb des Gewasserraums angelegt werden konnen. Sofern keine (iberwiegenden In-
teressen entgegenstehen, kann die Behdrde die Erstellung zonenkonformer Anlagen in
dicht Uberbauten Gebieten sowie standortgebundene Teile von Anlagen, die der Wasser-
entnahme oder -einleitung dienen, bewilligen (Art. 41c Abs. 1 Bst. a und ¢ GSchV). Uber-
wiegende Interessen sind solche des Hochwasserschutzes und des Natur- und Land-
schaftsschutzes. Weiter sind Anlagen im Gewasserraum in ihrem Bestand grundsétzlich
geschutzt, sofern sie rechtméssig erstellt wurden und bestimmungsgemass nutzbar sind
(Art. 41c Abs. 2 GSchV).

Im geplanten Gewéasserraum sind einige neue Bauten und Anlagen vorgesehen (Schacht-
bauwerke, Ein- und Auslaufbauwerk, Duker), die jedoch flir den Bachausbau notwendig
sind. Sie sind somit im Gewé&sserraum standortgebunden und im 6ffentlichen Interesse.
Dariber hinaus befinden sich heute im geplanten Gewasserraum Werkleitungen, welche
aufgrund der Offenlegung des Bachs an einen Standort ausserhalb des Gewéasserraums
verlegt werden, oder sie verbleiben an ihrem heutigen Standort. Die verbleibenden Werklei-
tungen sind jedoch rechtmaéssig erstellt und bestimmungsgemass nutzbar und geniessen
somit Bestandesgarantie, da der Bach an diesen neuen Standort hin verlegt wird.

Die Briicken oder Ubergénge, die in den Planen ersichtlich sind, sind nicht Bestandteil der
vorliegenden Projektfestsetzung. Sie gehdren zum Hochbauprojekt der Uberbauung und
sind im Rahmen eines Baugesuchs bewilligen zu lassen.

Die geplante, etwa 18 m lange Eindolung des Schiirgigrabens im obersten Projektabschnitt
(Ecke Dibendorfer-/Roswiesenstrasse) ist jedoch Bestandteil des vorliegenden Bachpro-
jekts.

Art. 38 des Gewasserschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG) verbietet im Grund-
satz das Uberdecken oder Eindolen von Fliessgewdssern. Die Behdrde kann Ausnahmen
fiir den Ersatz bestehender Eindolungen und Uberdeckungen bewilligen, sofern eine offene
Wasserfihrung nicht méglich ist (entsprechend Art. 38 Abs. 2 Bst. e GSchG).
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Eine Offenlegung des Bachs ist in diesem obersten Projektabschnitt aus technischer Sicht
nicht moglich und auch nicht sinnvoll, da der eingedolte Schurgigraben hier auf einer Tiefe
von bis zu 2,5 m liegt. Deshalb wird er mittels Dikerbauwerk angehoben, damit tberhaupt
ein fir diesen Standort gewassertypischer Bach gebaut werden kann. Aus diesem Grund
ist die Wiedereindolung in diesem Abschnitt geméss Art. 38 Abs. 2 Bst. e GSchG zulassig.
Gleichzeitig wird dieser dannzumal eingedolte Bereich als Zugang zu Besucher- und V-
Parkplatzen sowie zur Anlieferung genutzt werden kénnen.

Aus wasserbaupolizeilicher und gewésserschutzrechtlicher Sicht steht der Festsetzung des
Projekts im Sinne von § 18 Abs. 4 WWG nichts entgegen.

B. Fischerei
ALN-FJV Sachbearbeitung: Melanie Nageli (+41 43 257 97 63)

Der Schiirgigraben ist fischdkologisch von untergeordneter Bedeutung. Trotzdem wird die
Ausdolung von der Fischerei- und Jagdverwaltung sehr begrisst. Die Festlegung des Ge-
wasserraumes macht aufgrund der lokalen Gegebenheiten Sinn.

C. Biosicherheit
AWEL-AW-SBS Sachbearbeitung: Kathrin Fischer (+41 43 259 32 62)

Invasive Neophyten und Neozoen kénnen bei unsachgemassem Umgang durch Bautatig-
keiten weiterverbreitet werden. Dazu gehort beispielsweise das Verschieben von Boden
und Sediment, welche vermehrungsfahige Teile (Samen, Rhizome) dieser Pflanzen bzw.
invasive aquatische Neozoen enthalten. Ein weiterer Verbreitungspfad ist nicht korrekt ent-
sorgtes Schnittgut. Zudem bieten offene Béden bzw. Flachen mit Itckiger Vegetation ideale
Bedingungen fir die Neuansiedlung von invasiven Neophyten. Gewésserlaufe spielen eine
wichtige Rolle bei der Weiterverbreitung von invasiven Neophyten. Art. 15 der Freiset-
zungsverordnung vom 10. September 2008 (FrSV) regelt die wichtigsten Aspekte beim
Umgang mit invasiven Neophyten und Neozoen.

Gemass Hinweiskarte «Neophytenverbreitung» kommen Bestande des Einjahrigen Beruf-
krauts im Projektperimeter oder in der ndheren Umgebung des Projektperimeters vor. Die
Hinweiskarte «Neophytenverbreitung» ist jedoch nicht vollstadndig und muss durch eigene
Erhebungen ergénzt werden.

Gemass der Karte «invasive aquatische Neozoen» auf dem kantonalen GIS-Browser liegt
keine Belastung des betreffenden Gewdssers mit invasiven aquatischen Neozoen vor. Um
eine allféllige Verschleppungsgefahr zu vermindern, wird empfohlen, Sohienmaterial in
Fliessgewédssern nur von oben nach unten zu verschieben.

Um die gesetzlichen Anforderungen geméss FrSV zu erfillen, missen folgende Massnah-
men getroffen werden:

- Abklarungen zum Vorkommen von invasiven Neophyten,

- korrekter Umgang mit abgetragenem Boden/Untergrund, der Arten des Anhangs 2 der
FrSV enthalt (Art. 15 Abs. 3 FrSV, Art. 16 der Verordnung Uber die Vermeidung und
die Entsorgung von Abfallen vom 4. Dezember 2015),
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- korrekte Entsorgung des Griinguts von invasiven Neophyten (Art. 15 Abs. 2 und Abs. 1
FrSv),

- Massnahmen zur Verhinderung der Neuansiedlung und Weiterverbreitung von invasi-
ven Neophyten (Art. 52 Abs. 1 FrSV).

D. Ortsbildschutz
ARE-RP Sachbearbeitung: Dajana Bassler (+41 43 259 27 75)

Fachspezifischer Sachverhalt

Der betroffene Bachabschnitt an der Roswiesenstrasse zwischen Winterthurerstrasse und
Dulbendorferstrasse befindet sich im Perimeter des Bundesinventars der schiitzenswerten
Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) in der Stadt Zrich, innerhalb des
Ortsbildes von Zrich.

Zusténdigkeit und anwendbares Recht

Die Projektfestsetzung und Gewasserraumfestlegung stellt eine Bundesaufgabe nach

Art. 2 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 Uber den Natur- und Heimatschutz (NHG) dar.
Somit ist im Verfahren das ISOS direkt anwendbar. Kann bei der Erflllung der Bundesauf-
gabe ein Objekt, das im ISOS aufgefihrt ist, erheblich beeintrachtigt werden oder stellen
sich in diesem Zusammenhang grundsétzliche Fragen, so verfasst die Kommission zuhan-
den der Entscheidbehorde ein Gutachten (Art. 7 Abs. 2 NHG). Ist fur die Erflllung einer
Bundesaufgabe der Kanton zusténdig, so beurteilt das Amt fiir Raumentwicklung, Fachbe-
reich Ortsbild & Stadtebau, ob ein Gutachten der eidgendssischen Kommission (ENHK) er-
forderlich ist.

Beurteilung

Das Bauvorhaben sieht die Verlegung und Offenlegung des Bachverlaufs vor. Der ehemals
eingedolte Bach wird im Zuge des geplanten Neubauprojekts im Geviert Winterthurer-, Di-
bendorfer- und Roswiesenstrasse der Baugenossenschaft Glattal Zirich (BGZ) entlang der
Roswiesenstrasse verlegt und geoffnet. Innerhalb des Perimeters sind zwei Briicken ge-
plant. Die Lage und Gestaltung der Briicken werden im Zuge der Planung des Hochbau-
projekts konkretisiert. Der Bach verlauft westlich an der Roswiesenstrasse zwischen dem
Trottoir und der neuen Bebauung. Es ist eine standortgerechte Bepflanzung mit einheimi-
schen Arten vorgesehen.

Das Vorhaben liegt im ISOS Stadt Zirich, Schwamendingen (SW) innerhalb des Gebiets 6,
«Wohnquartier im Spickel Winterthurer-/Dibendorfstrasse: facherformig in der Ebene auf-
gespannte Genossenschaftssiedlung nach dem Vorbild der Gartenstadt mit radial oder
konzentrisch angeordneten Bauzeilen, umgeben von grossen, ineinanderfliessenden Griin-
raumen, 1947-56 in Etappen erstellt; zweigeschossige Reiheneinfamilienhduser und zwei-
bis viergeschossige Mehrfamilienhduser mit Giebeldach und sorgfaltig gestalteten Details,
im Zentrum platzartige Erweiterung mit Brunnen, Parkfeldern und Spielplatz, daneben win-
kelformiger Kindergartenpavillon; am Rand vereinzelte Einfamilienhduser und Blécke mit
leicht variierender Gestaltung von anderen Tragerschaften» mit Erhaltungsziel B, Struktur-
erhalt.
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Das Vorhaben flhrt zu keinen Veranderungen innerhalb dem flr das ISOS relevanten Ab-
schnitt des Schirgigrabens. Die geplante Massnahme zur Offenlegung des Bachs ist mit
den Qualitaten «der grossen, ineinanderfliessenden Griinrdumey vereinbar und verdndert
die beschriebenen Grundztige des Ortsbilds nicht. Die Offenlegung des Schirgigrabens
kommt bezuglich der Aufwertung des Aussenraums eine Bedeutung fir die Lagequalitaten
des Ortshildes und den raumlichen Qualitaten zu. In diesem Kontext wird die geplante Re-
naturierung und Aufwertung begrisst.

Fazit

Da das Gebiet 6 in seinen charakteristischen Eigenschaften nicht verandert wird, kann aus
Sicht der kantonalen Fachstelle eine erhebliche Beeintrachtigung des ISOS ausgeschlos-
sen werden. Es ist somit kein Gutachten bei der ENHK einzuholen.

E. Gewasserraumfestliegung
AWEL-WB-BB Sachbearbeitung: Manuela Krahenbuhl (+41 43 259 32 23)

Nach Art. 36a GSchG legen die Kantone nach Anhoérung der betroffenen Kreise den Raum-
bedarf der oberirdischen Gewasser fest, der flr die naturlichen Funktionen der Gewéasser,
den Schutz vor Hochwasser und die Gewassernutzung erforderlich ist.

Laut § 15 j HWSchV wird im Verfahren zur Festsetzung von Wasserbauprojekten gemass
§ 18 Abs. 4 WWG auch der Gewasserraum festgelegt. Damit werden die Ubergangsbe-
stimmungen zur Anderung vom 4. Mai 2011 der GSchV fiir den Projektabschnitt an der
Roswiesenstrasse, zwischen der Dubendorf- und Winterthurerstrasse, Zirich-
Schwamendingen, mit der vorliegenden Projektfestsetzung hinfallig.

Der im vorliegenden Gesamtprojekt ausgeschiedene Gewasserraum, welcher im techni-
schen Kurzbericht Nr. 19037/100 zur Gewasserraumfestlegung vom 3. April 2023 und dem
zugehdorigen Gewasserraumplan, 1:500, Plan Nr. 19037/016 vom 3. April 2023 nachgewie-
sen ist, gewahrleistet die in Art. 36a GSchG vorgesehenen Funktionen flir das 6ffentliche
Gewasser sowie den Gewasserunterhalt. Der Festlegung des Gewasserraums im Projekt-
abschnitt an der Roswiesenstrasse, zwischen der Dibendorf- und Winterthurerstrasse, Zu-
rich-Schwamendingen, steht somit nichts entgegen.

Fir die Gestaltung und Bewirtschaftung des mit dieser Verfligung festgelegten Gewasser-
raums ist Art. 41¢c GSchV massgebend.

Es wird verfligt:

I. Bauliche Veranderungen und raumliche Inanspruchnahme
eines Oberflachengewéassers und im Gewéasserraum
Das Projekt flr die Offenlegung und den Ausbau des Schiirgigrabens, 6ffentliches
Gewasser Nr. 6189, zwischen der Dibendorf- und Winterthurerstrasse in Zlrich-
Schwamendingen, wird im Sinne von § 18 Abs. 4 WWG unter den folgenden Ne-
benbestimmungen festgesetzt:

a) Die Allgemeinen Nebenbestimmungen flr Wasserbauten vom 25. Januar
1993 (Fassung vom 21. Januar 2005) sind einzuhalten (Beilage).
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Das AWEL, Abteilung Wasserbau, Gebietsingenieurin Manuela Krahenbdhl,
manuela.kraehenbuehl@bd.zh.ch, Tel. 043 259 32 23, ist vor Baubeginn zu
informieren und zur Startsitzung sowie zur Abnahme eines Musterabschnitts
einzuladen.

Ohne Genehmigung der zusténdigen Gebietsingenieurin des AWEL, Abtei-
lung Wasserbau, dirfen keine Projekt- oder Materialanderungen am Bach
vorgenommen werden.

Flr die 6kologische Baubegleitung und landschaftsgestalterische Ausflihrung
ist eine ausgewiesene Fachperson beizuziehen.

Die Arbeiten sind durch eine im Wasserbau erfahrene Firma auszufihren.

Wahrend der Bauarbeiten sind die Vorgaben der Empfehlung SIA 431 «Ent-
wasserung von Baustellen» einzuhalten.

Bau- und Sonderabfalle sind fachgerecht zu entsorgen.

Far den Ausbau sind gebietstypische und formwilde Steine (kein Granit) zu
verwenden. Die Ufer- und Scohlensicherung ist auf das notwendige Minimum
zu beschranken. Zudem sind als strukturbildende Elemente z. B. Wurzelsto6-
cke und eine geeignete Bepflanzung vorzusehen und mit dem AWEL, Abtei-
lung Wasserbau, zu besprechen.

Das Gerinne ist mit wechselnden Béschungsneigungen auszubilden.

Beziiglich Gestaltung des Ein- und Auslaufbereichs (Eindolungen, Durch-
lasse) sind die Anweisungen des AWEL, Abteilung Wasserbau, zu befolgen.

Bei einer Bepflanzung sind einheimische, standortgerechte Pflanzen zu ver-
wenden. Die Bepflanzung ist mit dem AWEL, Abteilung Wasserbau, abzu-
sprechen.

Flr temporare Ein- und Anbauten (Baustelleninstallationen, provisorische
Bauten, Einbauten flr die Wasserhaltung usw.) im Gewassergebiet wahrend
der Bauzeit liegt die vollumféangliche und alleinige Haftung fir den Hochwas-
serschutz beim ausflihrenden Unternehmer.

Der bauliche und betriebliche Unterhalt des Schiirgigrabens im Projektperi-
meter obliegt der Baugenossenschaft Glattal Zirich (BGZ) und der Stadt Zu-
rich.

Dem AWEL, Abteilung Wasserbau, ist nach Bauende am Schurgigraben ein
detailliertes Unterhalts- und Pflegekonzept zur Genehmigung einzureichen.
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Der bauliche und betriebliche Unterhalt von weiteren Bauten und Anlagen
(Werkleitungen usw.) obliegt den jeweiligen Werkeigentiimern und geht zu
ihren Lasten.

Bei einer von der zustandigen Behdrde angeordneten wasserbaulichen
Massnahme haben die jeweiligen Werkeigentiimer oder die Rechtsnachfol-
ger die Anderungen oder Ergdnzungen vorzunehmen, die an ihren Anlagen
notwendig werden, oder diese zu beseitigen. Die entsprechenden Pflichten
und allféllige Entschadigungsanspriche richten sich nach dem Gesetz.

Die Stadt Zlrich bzw. die Grundeigentimer haben auf eigene Veranlassung
und Kosten das Vermessungswerk bezuglich der bewilligten Veranderungen
am offentlichen Gewasser nachfihren zu lassen (Bestandesanderung, Ser-

vitutsgewasser).

Nach Bauende ist mit dem AWEL, Abteilung Wasserbau, eine Abnahme
durchzufihren.

Fischerei

Die fischereirechtliche Bewilligung nach Art. 8 und 9 des Bundesgesetzes tber die
Fischerei vom 21. Juni 1991 wird unter den nachfolgenden Nebenbestimmungen
erteilt:

a)

b)

c)

d)

Allfallige Arbeiten, die den Schtirgigraben tangieren, sind fur die Monate Mai
bis September vorzusehen.

Bei einem Eingriff in die Gewéassersohle muss mit einer Wasserhaltung gear-
beitet werden.

Die Ufer- und Gerinnegestaltung des Baches hat sich am natlrlichen Zu-
stand zu orientieren.

Der zustandige Fischereiaufseher Oliver Minder (oliver.minder@bd.zh.ch) ist
spatestens zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten zu informieren.

Der vorgesehenen Festlegung des Gewasserraums kann aus fischereirechtlicher
Sicht zugestimmt werden.

Biosicherheit
Dem Vorhaben wird unter folgenden Nebenbestimmungen in umweltrechtlicher
Hinsicht (Aspekt invasive Neobiota) zugestimmt:

a)

b)

Vor Baubeginn ist wahrend der Vegetationsperiode (Mai bis Oktober) abzu-
kldren, ob invasive Neophyten im Projektperimeter vorkommen. Die Ergeb-
nisse der Abklarungen sind zu dokumentieren.

Umgang mit biologisch belastetem Boden/Untergrund (Arten des Anhang 2
der FrSV):
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- Boden/Untergrund, der mit Ambrosia, Riesenbarenklau, Schmalblattrigem
Greiskraut oder Erdmandelgras belastet ist, ist in einer Deponie Typ A
oder B oder in einer geeigneten Kiesgrube zu entsorgen (siehe
https://www.fkb-zuerich.ch/themen/umweltloesungen).

- Boden/Untergrund, der mit Asiatischem Staudenknéterich, Essigbaum,
Amerikanischen Goldruten oder Driisigem Springkraut belastet ist, ist am
Entnahmeort zu verwerten oder in einer Deponie Typ A oder B (Asiati-
scher Staudenknéterich, Essigbaum) oder in einer flr die Ablagerung von
biologisch belastetem Boden zugelassenen bzw. geeigneten Kiesgrube zu
entsorgen. Ausnahme: In Gebieten, die nach eidgendssischem oder kan-
tonalem Recht unter Naturschutz stehen, an oberirdischen Gewéassern
und in einem 3 m breiten Streifen entlang solcher Gewésser sowie im
Wald ist die Verwertung am Entnahmeort nicht erlaubt.

- Boden, welcher mit Amerikanischen Goldruten oder Driisigem Springkraut
belastet ist, kann unter Auflagen auch in der Landwirtschaft verwertet wer-
den (siehe «Empfehlungen des Cercle Exotique flr den Umgang mit biolo-
gisch belastetem Boden» (www.cercleexotique.ch > AG Neophytenma-
nagement).

- Falls in einem Abstand von 10 Metern zu einem Essigbaum bzw. in einem
Abstand von 5 Metern zu einem Asiatischen Staudenknoterich Bodenar-
beiten durchgefiihrt werden, ist eine Fachperson der Privaten Kontrolle
3.10 (Altlastenberater) (Liste unter www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewil-
ligung/private-kontrolle.html#-86389873) beizuziehen und vor Baubeginn
das Zusatzformular «Belastete Standorte und Altlasten (inkl. mit Neobiota
belastete Standorte)» bei der Sektion Altlasten einzureichen. Es wird emp-
fohlen, falls bei Bestdnden des Asiatischen Staudenknéterichs durch den
projektbedingten Aushub nicht sémtliche Rhizome entfernt werden, einen
Mehraushub vorzunehmen, so dass séamtliche Rhizome entfernt werden.

- Biologisch belasteter Boden darf nicht mit unbelastetem Boden vermischt
werden. Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge sind nach Kontakt mit bi-
ologisch belastetem Bodenmaterial zu reinigen. Beim Umgang mit biolo-
gisch belastetem Boden/Untergrund sind die Empfehlungen des Cercle
Exotique zu beachten.

- Gegeniber dem Abnehmer ist eine Belastung des Bodens/Untergrunds
mit Asiatischem Staudenknoterich, Essigbaum, Ambrosia, Riesenbaren-
klau, Schmalbléttrigem Greiskraut oder Erdmandelgras zu deklarieren.

Ambrosia, Riesenbarenklau und Schmalblattriges Greiskraut (ganze Pflan-
zen) sowie unterirdische Pflanzenteile (Rhizome, Wurzeln) des Asiatischen
Staudenkndéterichs und des Essigbaums sind in einer Kehrichtverwertungs-
anlage (KVA) zu entsorgen. Fortpflanzungsfahiges Material der Ubrigen inva-
siven Neophyten ist in einer professionellen Platz- und Boxenkompostierung,
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einer Co-Vergéarungsanlage mit Hygienisierungsschritt, einer Feststoffverga-
rungsanlage oder in einer KVA zu entsorgen.

d)  Wahrend der Bauphase sind offene Béden (Bodendepots, Installationsplatze,
temporare Rohbdden) regelméssig auf das Vorhandensein von invasiven Ne-
ophyten zu kontrollieren (mindestens vier Kontrollen pro Vegetationsperiode).
Aufkommende invasive Neophyten sind zu bekampfen. Bodendepots und
langere Zeit brachliegende Flachen sind so rasch wie moglich zu begrinen.

e) Endgestaltete Flachen sind, sofern andere Auflagen insbesondere des Natur-
schutzes nicht dagegen sprechen, so rasch wie maglich zu begriinen. Das
Anpflanzen von gebietsfremden Pflanzen an Gewassern ist verboten. Die
Flachen sind, bis sich die Zielvegetation entwickelt hat, regelmassig bezlg-
lich invasiver Neophyten zu kontrollieren (mindestens vier Kontrollen pro Ve-
getationsperiode). Aufkommende invasive Neophyten sind zu bekéampfen.

f) In das Unterhalts- und Pflegekonzept ist die Neophytenkontrolle und -be-
kampfung zu integrieren. Okologisch aufgewertete Flachen sind von invasi-
ven Neophyten moglichst freizuhalten. In die Erfolgskontrolle ist der Aspekt
invasive Neophyten zu integrieren.

Ortsbildschutz
Dem Vorhaben wird aus Sicht Ortsbildschutz im Sinne der Erwagungen zuge-
stimmt. Es ist kein ENHK-Gutachten einzuholen.

Gewidsserraumfestiegung

Gestltzt auf Art. 41a GSchV und § 15 j HWSchV wird der Gewasserraum am
Schiirgigraben an der Roswiesenstrasse im Abschnitt zwischen der Dubendorf-
und Winterthurerstrasse in Zirich-Schwamendingen gemass dem Gewasserraum-
plan, Plan-Nr. 19037/016, 1:500, vom 3. April 2023, und dem dazugehdrigen Kurz-
bericht Nr. 19037/100 vom 3. April 2023 festgelegt.

Gebiihren
Fir diese Verfligung werden keine Gebtihren erhoben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfligung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet,
beim Baurekursgericht des Kantons Zdrich, Postfach, 8090 Zurich, schriftlich Re-
kurs erhoben werden. Die in dreifacher Ausfiihrung einzureichende Rekursschrift
muss einen Antrag und dessen Begrindung enthalten. Die angefochtene Verfu-
gung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und,
soweit moglich, beizulegen. Materielle und formelle Urteile des Baurekursgerichts
sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Mitteilung

- Stadt Zlrich, Entsorgung + Recycling Zirich (ERZ), Entwéasserung, Bandli-
strasse 108, Postfach, 8010 Zirich (Beilage: Allgemeine Nebenbestimmungen
flr Wasserbauten)
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- Stadt Zrich, Tiefbauamt, Projektierung 4, Werdmtihleplatz 3, 8001 Zrich (Bei-
lage: Allgemeine Nebenbestimmungen fir Wasserbauten)

- Stadt Zlrich, Grin Stadt Ztirich, Beatenplatz 2, 8001 Ztirich

- Baugenossenschaft Glattal Zurich (BGZ), Kronwiesenstrasse 95, 8051 Zirich
(Beilage: Allgemeine Nebenbestimmungen flir Wasserbauten) (Einschreiben)

- Quadra GmbH, Rotelstrasse 84, 8057 Zlrich (Beilage: Allgemeine Nebenbe-
stimmungen flr Wasserbauten)

- Sless und Partner AG, Merkurstrasse 33, 8032 Zurich (Beilage: Allgemeine Ne-
benbestimmungen fir Wasserbauten)

- AWEL, Abteilung Wasserbau, Martin Schmidt (elektronisch)

- AWEL, Abteilung Wasserbau, Dominik Koehler (elektronisch)

AWEL Amt fir
Abfall, Wasser, Energie und Luft

Fur diese Verfugung ist beim AWEL,
Abteilung Wasserbau, kein Rekurs
eingegangen.

o\\ - AQV
Christoph Zemp, Amitschef
Zurich, 2. Oktober 2025

AWEL, Abteilung Wasserbau
Sektion Kommunaler Wasserbau

-3, Jan. 2024

Versanddatum:

Manuela Krahenbiihl
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Für diese Verfügung ist beim AWEL, Abteilung Wasserbau, kein Rekurs eingegangen. 

Zürich, 2. Oktober 2025

AWEL, Abteilung Wasserbau
Sektion Kommunaler Wasserbau
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Kurzbericht zur Gewasserraumfestlegung

Schirgigraben, 6ffentliches Gewdasser Nr. 6189 (ehemals 527), Gemeinde Zirich
Verlegung, Offenlegung und Aufwertung
Bauprojekt 2022, TAZ Bau Nr.: 19°037

Gewasserraumfestlegung nach Art. 41a Gewasserschutzverordnung (GSchV) und § 15 Ver-
ordnung tiber den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei (HWSchV) im Festsetzungs-
verfahren von Wasserbauprojekten nach § 18 Wasserwirtschaftsgesetz (WWG)

Kurzbericht Nr. 19037/100
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1. Ausgangslage

Der Schirgigraben in Zurich-Schwamendingen ist ein dffentliches Gewasser, das vollends
eingedolt ist. Das Einzugsgebiet (1.2 km2) besteht aus einem mittelsteilen bewaldeten
Hang am Zirichberg, einem landwirtschaftlich genutzten Hangfuss und einem grossen
urbanen Bereich. Das Wasser wird in der Kanalisation entlang der Probstei-, Stettbacher-
, Roswiesen- und Uberlandstrasse in die Glatt geleitet; Hochwasserabfliisse entlasten von
der Roswiesenstrasse direkt in die Glatt.

Die Baugenossenschaft Glattal Zirich (BGZ) plant im Jahr 2023 im Dreieck Dubendorf-,
Winterthurer- und Roswiesenstrasse einen Ersatzneubau. Der eingedolte Schirgigraben
quert heute westlich der Roswiesenstrasse die Grundstiicke SW2937 und SW2939 und
liegt somit im Bauperimeter des Ersatzneubaus.

2. Zusammenfassung der gesetzlichen Grundlagen
2.1 Gewasserschutzgesetzt (GSchG, SR 814.20)
Festlegung des Gewasserraums:

Nach Art. 36a Abs. 1 des Gewasserschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG) le-
gen die Kantone nach Anhérung der betroffenen Kreise den Raumbedarf der oberirdi-
schen Gewasser fest, der fur die Gewahrleistung folgender Funktionen (Gewasser-
raum):

a. die natirlichen Funktionen der Gewasser;
b. den Schutz vor Hochwasser;

c. die Gewdassernutzung.

2.2 Gewasserschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) und Verordnung uber den
Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei (HWSchV, LS 724.112) — Anwendung
des neuen Rechts

Mit der am 13. Dezember 2011 vom Regierungsrat beschlossenen Anderung der Ver-
ordnung Uber den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei vom 18. Oktober 1992
(HWschV) wird nach § 15 j HWSchV im Verfahren zur Festsetzung von Wasserbaupro-
jekten gemass & 18 Abs. 4 des Wasserwirtschaftsgesetzes vom 2. Juni 1991 (WWG, LS
724.11) auch der Gewasserraum festgelegt.

Damit werden die Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 4. Mai 2011 der Gewas-
serschutzverordnung (GSchV) fur das aufliegende Projekt Schirgigrben hinfallig bzw.
der notwendige Gewasserraum wird entsprechend Art. 41a GSchV konkretisiert und
festgesetzt.
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3. Bestimmung des Gewdasserraums

Uber den projektierten Abschnitt des Schiirgigrabens wird der Gewasserraum gleichzeitig
mit der Festsetzung des Ausbauprojekts festgelegt. Im beiliegenden Plan ist die Linie fir
die definitive Festsetzung des Gewasserraums eingezeichnet.

3.1. Offene Abschnitte, Grundstiick SW2939, Grundstiick SW2937
Anordnung des Gewasserraums:

Gemass Art. 41a Abs. 3 der Gewasserschutzverordnung (GSchV) muss die Breite des
Gewasserraums bei einer Gewassersohle von weniger als 2 m nattrlicher Breite 11 m
betragen.

Herleitung Breite Gewéassersohle zur Bestimmung der Breite des Gewasserraums:
Gerinnesohlenbreite geméass Projektdaten:

- 040m

Breitenvariabilitat geméass Projektdaten:

- Ausgepragt bis eingeschrankt

Daraus ergeben sich:

- Naturliche Gerinnensohlenbreite:  0.40 x 2 =0.80 m

Die Breite der naturlichen Gewassersohle betréagt in diesem Abschnitt weniger als 2m,
daher betragt die Breite des Gewasserraums 11 m.

Gemass Art. 41a Abs. 4 GSchV kann die Breite des Gewasserraums in dicht Gberbauten
Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst werden.

Die gewabhlte Breite des Gewasserraum betragt 6 m.
Grunde fir die Verschmalerung:

- Gewasser liegt in dicht Gberbautem Gebiet

- Das Gewasser ist dotiert (max. Abfluss 300 bis 400 I/s), der Gewasserbereich wird
nicht fiir den Ausbau des Hochwasserschutz benétigt

- Offentliches Interesse: uUbergeordnete stadtische Ziele, wie die Siedlungsentwicklung
nach innen, die Erhéhung des Anteils an gemeinnitzigen Wohnungen. Anordnungen
der Uberbauung aufgrund eines iibergeordneten Planungsverfahren.

- Verfahrensbedingte Verschmélerung des Gewasserraums in Abstimmung mit dem
AWEL

Art. 15d der HWSchV besagt, dass die Gewasserraume in der Regel auf beiden Seiten
gleichméassig zum Gewasser angeordnet werden. Bei besonderen Verhaltnissen kann
davon abgewichen werden; insbesondere zur Verbesserung des Hochwasserschutzes,
fur Revitalisierungen, zur Forderung der Artenvielfalt oder bei bestehenden Bauten und
Anlagen in Bauzonen.

— FUr das vorliegende Projekt gibt es keinen Grund fur eine Anpassung der gleichmassi-
gen Anordnung des Gewasserraums.
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Heute bestehende Anlagen im Gewasserraum:

o Gebaude, Zugange, Zufahrten und Leitungserschliessungen auf dem Grundstiick
SW2937, welche mit den geplanten Neubauten zurtickgebaut werden.

e Swisscomleitung auf dem Grundstiick SW2937, welche mit den geplanten Bach-
projekt in die Roswiesenstrasse verlegt wird.

o Cablecomleitung auf dem Grundstiick SW2937, welche mit den geplanten Neu-
bauten abgebrochen wird.

¢ Querung Cablecom-Leitung zu Gebaude, Winterthurerstrasse 25 auf dem Grund-
stick SW2939, welche mit auf mit den geplanten Neubauten zuriickgebaut wird.

3.2 Eingedolter Bereich

Roswiesenstrasse bis offenen Bachlauf auf dem Grundstiick SW2939

Fliessgewasser dirfen nicht Uberdeckt oder eingedolt werden. Die Behdrde kann Aus-
nahmen bewilligen fur:

Gemass Art. 38 Abs. 1 und 2 lit. E GSchG:

Den Ersatz bestehender Eindolungen und Uberdeckungen, sofern eine offene Was-
serfuhrung nicht mdglich ist oder fur die landwirtschaftliche Nutzung erhebliche Nachteile
mit sich bringt.

Bei der geplanten Eindolung handelt es sich um einen Ersatz der Eindolung und dient als
Auslauf des Diickersystems und ist hydraulisch nicht offen zu fhren.

Die Breite des Gewasserraums in diesem Bereich betragt analog zum offenen Abschnitt
6 m und folgt der geplanten Trottoirkante der Roswiesenstrasse.

4. Extensive Gestaltung und Bewirtschaftung des Gewasserraums

Gemass Art. 41 ¢ Abs 1 und 2 GSchV dirfen im Gewasserraum nur standortgebundene,
im Offentlichen Interesse liegende Anlagen erstellt werden. Soweit keine Gberwiegenden
Interessen entgegenstehen, kann die Behérde in dicht Uberbauten Gebieten flir zonen-
konforme Anlagen Ausnahmen bewilligen:

Im Gewasserraum dirfen keine Dinger und Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden.

Einzelstockbehandlungen von Problempflanzen sind ausserhalb eines 3 m breiten Strei-
fens entlang des Gewassers zulassig, sofern diese nicht mit einem angemessenen Auf-
wand mechanisch bek&ampft werden kdénnen.

Es gelten nicht:

b. die Abséatze 3 und 4 fir den Gewasserraum von eingedolten Gewassern.
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